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S T A D T   P L Ö N 
Der Bürgermeister 

FB 3 - Klimaschutz, Liegenschaften, Schulverband 
Az.: 969.64 - 025383 

Stadtverwaltung Plön, Schloßberg 3-4, 24306 Plön 
Schleswig-holsteinischer Landtag 
Herrn Jan Kürschner  
Vorsitzender des Innen- und 
Rechtsausschusses 
Landeshaus – Düsternbrooker Weg 70 
24105 Kiel 
innenausschuss@landtag.ltsh.de 

Ihre Ansprechpartnerin: 
Christine Simonsen 
Telefon: +49 4522 505-746 
E-Mail: christine.simonsen@ploen.de

Datum:  31.08.2022 

Sprechzeiten: 

Mo und Di 8.00-12.00 u. 14.00-16.00 Uhr 
Do 8.00-12.00 u. 14.00-18.00 Uhr 
Fr 8.00-12.00 Uhr 
Außerhalb dieser Zeit nach Absprache 

Internet: www.ploen.de 

Entwurf eines Gesetzes zur Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen  
Gesetzentwurf der Fraktionen von SPD, FDP und SSW – Drucksache 20/21 
(neu) – 2. Fassung 

Sehr geehrter Herr Kürschner,  

eine Kompensation von Beitragseinnahmeausfällen durch das Land SH ist nach wie vor 
– auch über den kommunalen Finanzausgleich - konkret nicht in Sicht. Die Kommunen
in SH erhielten von 2018 bis 2020 eine Zuweisung des Landes für allgemeine
Infrastrukturmaßnahmen. Ein direkter Bezug auf einen möglichen Wegfall von
Straßenausbaubeiträgen wurde in den Informationen des Landes nicht genommen. Die
jährliche Zuweisung belief sich für die Stadt Plön bis 2020 auf rd. 74.600 €.
Nach Neufassung des § 19 FAG SH erhält die Stadt Plön seit 2021 rd. 105.000 €. Auch
dies ist für die Stadt Plön als Fehlbedarfsgemeinde nicht ausreichend.

Die Stadt Plön hatte in den Jahren 2012 bis 2018 Beitragseinnahmen in Höhe von 
2.700.000 €. Die Abschaffung der Ausbaubeiträge würde künftig eine erhebliche 
Belastung für den städtischen Haushalt bedeuten. Aufgrund einer fehlenden finanziellen 
Kompensation durch den Finanzausgleich oder andere „taugliche“ 
Refinanzierungsmöglichkeiten kann sich die Stadt Plön als Fehlbedarfskommune ein 
Wegbrechen der Einnahmen nicht leisten.  

Aus Sicht der Stadt Plön sollte die bisherige Erhebung von Straßenausbaubeiträgen 
beibehalten werden. Es wird keine Möglichkeit gesehen, den Einnahmeausfall zu 
kompensieren. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Simonsen  

Simonsen 
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